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Nr. Tenorziffer
(Pflichtfeld)

! Originaltext Vorgeschlagene Änderung Begründung Marktrolle Einreicher

2 2 - Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen für die 

Amortisationsphase nach Ziffer 3 legen alle Wasserstoff-

Kernnetzbetreiber für jedes Kalenderjahr gemeinsam ein 

distanzunabhängiges Entgelt für alle Ein- und 

Ausspeisepunkte des Wasserstoff-Kernnetzes fest. Dabei 

sind die nach § 14 Abs. 2 WasserstoffNEV genehmigten 

Kosten einschließlich der Zu- und Abschläge nach Ziffer 7 

Buchstabe g) durch die für das Kalenderjahr 

prognostizierten kontrahierten Kapazitäten der Ein- und 

Ausspeisepunkte zu dividieren. Wird ein Entgelt nach Satz 1 

gebildet, veröffentlichen die Wasserstoff-Kernnetzbetreiber 

es spätestens am 01.11. des vorherigen Kalenderjahres. Die 

Veröffentlichung ist unverzüglich zu korrigieren, sofern das 

Entgelt sich danach noch ändert.

Hinzufügen von: Nach einer erfolgten Festlegung der Netzentgelte für ein Jahr ist eine 

nachträgliche unterjährige Änderung aus Gründen der Planungssicherheit nicht mehr 

möglich.

Energieintensive Abnehmer von Wasserstoff benötigen für ihre Investitionen größtmögliche 

Planungssicherheit.
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3 2 - Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen für die 

Amortisationsphase nach Ziffer 3 legen alle Wasserstoff-

Kernnetzbetreiber für jedes Kalenderjahr gemeinsam ein 

distanzunabhängiges Entgelt für alle Ein- und 

Ausspeisepunkte des Wasserstoff-Kernnetzes fest. Dabei 

sind die nach § 14 Abs. 2 WasserstoffNEV genehmigten 

Kosten einschließlich der Zu- und Abschläge nach Ziffer 7 

Buchstabe g) durch die für das Kalenderjahr 

prognostizierten kontrahierten Kapazitäten der Ein- und 

Ausspeisepunkte zu dividieren. Wird ein Entgelt nach Satz 1 

gebildet, veröffentlichen die Wasserstoff-Kernnetzbetreiber 

es spätestens am 01.11. des vorherigen Kalenderjahres. Die 

Veröffentlichung ist unverzüglich zu korrigieren, sofern das 

Entgelt sich danach noch ändert.

Siehe Begründung Hinweis auf die mit diesem Absatz verknüpften Ziffern 40 und 41, die in diesem Dokument 

nicht kommentierbar sind: Die Übernahme der Briefmarkenregelung aus dem Bereich der 

Erdgasspeicher scheint auf dem ersten Blick nachvollziehbar, lässt aber aus dem Blick, 

dass die dortigen zu tragenden Kosten für die Abnehmer deutlich geringer sind, da die 

Infrastrukturen bereits seit langem bestehen. Wasserstoffspeicher existieren in dieser Form 

noch nicht, bzw. müssen erst noch aus alten Erdgasspeichern umgerüstet werden. Bei 

einer Rabattierung der mit dem Speicher verbundenen Briefmarken um 75 Prozent würden 

daher trotzdem noch hohe Kosten für die auf die bereits deutlich belasteten First-Mover des 

Wasserstoffmarktes resultieren. Daher sollten die Kosten für den Speicheraufbau für die 

Hochlaufphase zu 100 Prozent rabattiert werden und die Differenz über das 

Amortisationskonto verrechnet werden. Bereits jetzt kündigt sich an, dass die Entgelte für 

das Kernnetz mindestens das dreifache des Erdgasnetzes betragen. Sie sollten noch 

stärker gedeckelt werden, um die bereits sehr hohen Kosten von vor allem grünem 

Wasserstoff, zu dessen Nutzung die Industrie verpflichtet ist, nicht weiter zu erhöhen.
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3 3 - Während der Amortisationsphase wenden die Wasserstoff-

Kernnetzbetreiber abweichend von Ziffer 2 für alle Ein- und 

Ausspeisepunkte des Wasserstoff-Kernnetzes ein 

Hochlaufentgelt an. Die Amortisationsphase beginnt am 

01.01.2025 und endet mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

das intertemporale Kostenallokationskonto nach Ziffer 4 

ausgeglichen wird. Das Hochlaufentgelt wird von der 

Bundesnetzagentur durch Festlegung bestimmt. Es soll so 

bemessen sein, dass es bei gleichbleibender Fortgeltung 

unter Berücksichtigung der Inflationierung nach Satz 5 einen 

Ausgleich des intertemporalen Kostenallokationskontos bis 

zum 31.12.2055 ermöglicht. Es wird von den Wasserstoff-

Kernnetzbetreibern jedes Kalenderjahr an die allgemeine 

Geldwertentwicklung angepasst, indem es mit dem vom 

statistischen Bundesamt veröffentlichten 

Verbraucherpreisgesamtindex des vorletzten Jahres vor dem 

Jahr, für welches das Hochlaufentgelt gilt, im Verhältnis zum 

Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres, für welches das 

Hochlaufentgelt erstmals festgelegt oder nach den 

nachfolgenden Bestimmungen angepasst wurde, 

multipliziert wird. Erstmalig zum 01.01.2028 und sodann alle 

drei Jahre führt die Bundesnetzagentur eine Überprüfung 

des Hochlaufentgelts durch. Stellt sie bei der Überprüfung 

fest, dass die voraussichtliche Entwicklung der das 

intertemporale Kostenallokationskonto beeinflussenden 

Parameter von den Annahmen abweicht, die der 

vorangegangenen Festlegung des Hochlaufentgelts zu 

Änderung im Satz: Erstmalig zum 01.01.2028 und sodann alle drei Jahre führt die 

Bundesnetzagentur eine Überprüfung des Hochlaufentgelts nach transparenten und vorher 

festgelegten Kriterien durch. Hierbei stellt sie unter anderem sicher, dass bereits 

bestehende Projekte und Projekte von Abnehmern mit einer finalen 

Investitionsentscheidung nicht durch eine nachträgliche Anpassung der Netzentgelte 

unwirtschaftlich gemacht werden.

Siehe auch Begründung Tenorziffer 2. Beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur muss 

immer die Wettbewerbsfähigkeit und Planungssicherheit der Wasserstoffabnehmer 

berücksichtigt werden.  Das Ausgleichen des Amortisationskontos ist wichtig, darf aber nicht 

dazu führen, dass durch die Entgelterhöhung die Wirtschaftlichkeit von bereits 

bestehenden bzw. von Projekten der Netznutzer mit Final-Investment-Decision nachträglich 

beeinträchtigt wird. Zusätzlich schafft auch Transparenz in den Revisionsverfahren 

Planungssicherheit bei den industriellen Abnehmern.
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